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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Änderung des Patentanwaltsgesetzes 

§ 25. (1) Der Kanzleisitz (Niederlassung) des Patentanwalts oder der 
Patentanwalts-Gesellschaft ist das österreichische Büro oder die österreichische 
Geschäftsstelle, in dem alle personellen und organisatorischen Voraussetzungen 
zur Ausübung des Patentanwaltsberufs geschaffen sind und welches zumindest 
von einem Beschäftigten oder Ermächtigten dauerhaft betrieben wird, ohne dass 
dieser Beschäftigte oder Ermächtigte zur Ausübung patentanwaltlicher 
Dienstleistungen befugt ist, sofern er nicht selbst die Befugnis zur Ausübung des 
patentanwaltlichen Berufs besitzt. Die Erteilung einer bloßen 
Zustellbevollmächtigung allein begründet keinen Kanzleisitz. 

§ 25. (1) Der Kanzleisitz (Niederlassung) des Patentanwalts oder der 
Patentanwalts-Gesellschaft ist das Büro oder die Geschäftsstelle in einem 
Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat des EWR oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft, in dem alle personellen und 
organisatorischen Voraussetzungen zur Ausübung des Patentanwaltsberufs 
geschaffen sind und welches zumindest von einem Beschäftigten oder 
Ermächtigten dauerhaft betrieben wird, ohne dass dieser Beschäftigte oder 
Ermächtigte zur Ausübung patentanwaltlicher Dienstleistungen befugt ist, sofern 
er nicht selbst die Befugnis zur Ausübung des patentanwaltlichen Berufs besitzt. 
Die Erteilung einer bloßen Zustellbevollmächtigung allein begründet keinen 
Kanzleisitz. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

§ 29a. Bei Gesellschaften zur Ausübung des Patentanwaltsberufs müssen 
jederzeit folgende Erfordernisse erfüllt sein: 

 1. Gesellschafter dürfen nur sein: 

 a) Patentanwälte, die in Österreich niedergelassen sind, 

§ 29a. Bei Gesellschaften zur Ausübung des Patentanwaltsberufs müssen 
jederzeit folgende Erfordernisse erfüllt sein: 

 1. Gesellschafter dürfen nur sein: 

 a) in die Liste der Patentanwaltskammer eingetragene Patentanwälte und 
natürliche Personen und Gesellschaften gemäß § 29d Abs. 1, mit 
denen Patentanwälte beruflich zusammenarbeiten, 

 b) Rechtsnachfolger eines verstorbenen Gesellschafters gemäß lit. a, 
wenn dieser im Zeitpunkt seines Ablebens Gesellschafter war, und 
Gesellschafter gemäß lit. a, die auf die Ausübung ihres Berufes 
verzichtet haben und die im Zeitpunkt ihres Verzichts Gesellschafter 
waren oder deren Kanzlei von der Gesellschaft fortgeführt wird, für 
die Zeit von längstens 3 Jahren, innerhalb der sie ihre Beteiligung an 
zulässige Gesellschafter gemäß lit. a abzugeben haben, 

 b) andere natürliche Personen sowie andere Gesellschaften, die in einem 
Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat des EWR oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft niedergelassen sind. 

 c) Ehepartner oder eingetragene Partner oder Kinder als 
Rechtsnachfolger von Todes wegen eines der Gesellschaft zum 
Zeitpunkt seines Ablebens angehörigen Gesellschafters bis zum 30. 
Lebensjahr oder bis 10 Jahre nach dem Zeitpunkt des Ablebens, je 
nachdem welches Ereignis später eintritt, sofern sich diese 
Rechtsnachfolger binnen eines Jahres ab der Rechtsnachfolge als 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Anwärter auf einen Beruf gemäß lit. a vorbereiten. 

 d) Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wenn sie einziger 
Komplementär einer Patentanwalts-Partnerschaft in Form einer 
Kommanditgesellschaft sind. 

 

 2. Ausgenommen den Fall einer Patentanwalts-Partnerschaft, deren einziger 
Komplementär eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, dürfen 
Patentanwälte der Gesellschaft nur als persönlich haftende Gesellschafter 
oder bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung als zur Vertretung und 
Geschäftsführung befugte Gesellschafter angehören. Die in der Z 1 lit. b 
und c genannten Gesellschafter dürfen der Gesellschaft nur als 
Kommanditisten, als Gesellschafter ohne Vertretungs- und 
Geschäftsführungsbefugnis oder nach Art eines stillen Gesellschafters 
angehören. Andere Personen als Gesellschafter und bei der 
Patentanwalts-Gesellschaft angestellte Angehörige des in Z 1 lit. a 
genannten Berufes dürfen am Umsatz oder Gewinn der Gesellschaft 
nicht beteiligt sein. 

 2.  Die organschaftliche Vertretung und Geschäftsführung der Gesellschaft 
hat für den Bereich der patentanwaltlichen Tätigkeiten durch 
Gesellschafter mit aufrechter Patentanwaltsbefugnis zu erfolgen. 

 3. Die vorübergehende Einstellung der Ausübung des Berufs eines 
Gesellschafters gemäß Z 1 lit. a hindert nicht die Zugehörigkeit zur 
Gesellschaft, wohl aber die Vertretung und Geschäftsführung. 

 3. Die vorübergehende Einstellung der Ausübung des Berufs eines 
Gesellschafters gemäß Z 2 hindert nicht die Zugehörigkeit zur 
Gesellschaft, wohl aber die Vertretung und Geschäftsführung. 

 4. …  4. … 

 5. Am Kanzleisitz der Gesellschaft muss zumindest ein Patentanwalts-
Gesellschafter seinen Kanzleisitz haben. Für die Errichtung von 
Zweigniederlassungen gilt § 25a sinngemäß. 

 5. Die in Z 1 lit. b genannten Gesellschafter dürfen der Gesellschaft nur als 
Kommanditisten, als Gesellschafter ohne Vertretungs- und 
Geschäftsführungsbefugnis oder nach Art eines stillen Gesellschafters 
angehören. 

 6. Die Gesellschafter gemäß Z 1 lit. a dürfen nur einer Patentanwalts-
Gesellschaft in Österreich angehören; dem steht die Beteiligung sowohl 
als Kommanditist einer Patentanwalts-Partnerschaft, deren einziger 
Komplementär eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, als auch 
als Gesellschafter der betreffenden Komplementär-Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung nicht entgegen. Der Gesellschaftsvertrag kann 
jedoch vorsehen, dass ein der Gesellschaft angehörender Gesellschafter 
seinen Beruf auch außerhalb der Gesellschaft ausüben darf. Die 
Beteiligung von Patentanwalts-Gesellschaften an anderen 
Zusammenschlüssen zur gemeinschaftlichen Berufsausübung ist 
unzulässig. 

 6. Gesellschafter, die keinen Patentanwaltsberuf ausüben, sind zur 
Einhaltung der für Patentanwälte geltenden Standesregeln vertraglich zu 
verpflichten. Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern, die diesen 
Standesregeln widersprechen, sind unwirksam. 

 7. Alle der Gesellschaft angehörenden Patentanwälte müssen allein zur  7. Über fachliche Fragen der Berufsausübung einer Patentanwalts-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vertretung und zur Geschäftsführung befugt sein. Alle anderen 
Gesellschafter müssen von der Vertretung und Geschäftsführung 
ausgeschlossen sein. 

Gesellschaft entscheiden in den jeweils zuständigen Geschäftsorganen 
ausschließlich die Gesellschafter, die die entsprechende Befugnis 
innehaben. Gegen den Willen jener Gesellschafter, die über die für den 
Gegenstand der Entscheidung fachlich einschlägige Befugnis verfügen, 
darf keine Entscheidung getroffen werden. Die Unabhängigkeit der 
Patentanwälte bei der Ausübung ihres Patentanwaltsberufs ist zu 
gewährleisten. 

 8. In einer Patentanwalts-Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung dürfen andere Personen als Gesellschafter gemäß 
Z 1 lit. a nicht zum Geschäftsführer bestellt werden. In einer 
Patentanwalts-Gesellschaft können Prokura und Handlungsvollmacht 
nicht wirksam erteilt werden. 

 8. In einer Patentanwalts-Gesellschaft können Prokura und 
Handlungsvollmacht nicht wirksam erteilt werden.  

 9. Die Ausübung des Mandats durch einen Gesellschafter gemäß Z 1 lit. a 
darf nicht an eine Weisung oder eine Zustimmung anderer Gesellschafter 
(Gesellschafterversammlung) gebunden werden. Alle Gesellschafter 
dürfen nur im Rahmen ihrer eigenen Befugnis handeln. 

 9. Mindestens die Hälfte des Kapitalanteils an einer Patentanwalts-
Gesellschaft muss von Gesellschaftern gemäß Z 1 lit. a gehalten werden, 
die den Patentanwaltsberuf befugt ausüben. 

 10. Ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung einziger persönlich 
haftender Gesellschafter einer Patentanwalts-Partnerschaft 
(Komplementär-Gesellschaft mit beschränkter Haftung), so gelten für 
diese die Bestimmungen für die Patentanwalts-Gesellschaft in Form 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung sinngemäß mit der 
Maßgabe, dass der Geschäftsgegenstand der Komplementär-Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung auf die Wahrnehmung der Aufgaben als 
Gesellschafter der Kommanditgesellschaft und die Verwaltung des 
Gesellschaftsvermögens einschließlich der dazu erforderlichen 
Hilfstätigkeiten beschränkt sein muss und die Komplementär-
Gesellschaft nicht zur selbständigen Ausübung des Patentanwaltsberufs 
befugt ist. Geschäftsführer der Komplementär-Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung dürfen nur Gesellschafter gemäß Z 1 lit. a sein, die 
auch Kommanditisten der Kommanditgesellschaft sind. 

 10. Für Patentanwalts-Partnerschaften, deren einziger Komplementär eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, gelten die Bestimmungen für 
die Patentanwalts-Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung sinngemäß. 

  11.  Die Patentanwalts-Gesellschaft kann die ihr gemäß § 16 zukommenden 
Befugnisse zur berufsmäßigen Beratung und Vertretung ausschließlich 
durch Personen ausüben, denen die Befugnisse gemäß § 16 zukommen. 
Die einem Patentanwaltsanwärter oder sonstigen Angestellten einer 
Patentanwalts-Gesellschaft zustehenden Befugnisse gemäß §§ 26 bis 29 
bleiben unberührt. 

53/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

3 von 6

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  4 von 6 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 29d. Zum Liquidator einer aufgelösten Patentanwalts-Gesellschaft darf nur 
ein Patentanwalt bestellt werden. 

§ 29d. (1) Die in die Liste der Patentanwaltskammer eingetragenen 
Patentanwälte dürfen sich mit folgenden Personen zur gemeinschaftlichen 
Berufsausübung im Rahmen der eigenen beruflichen Befugnisse nach den 
Bestimmungen und Anforderungen deren Berufsrechts in einer Patentanwalts-
Gesellschaft verbinden: 

 1. mit natürlichen Personen, die in einem Mitgliedstaat der EU oder einem 
Vertragsstaat des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
niedergelassen sind und den Patentanwaltsberuf dort befugt ausüben; 

 2. mit natürlichen Personen, die in einem Mitgliedstaat der EU oder einem 
Vertragsstaat des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
niedergelassen sind und eine andere berufliche Tätigkeit dort befugt 
ausüben; 

 3. mit Gesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der EU oder einem 
Vertragsstaat des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
niedergelassen sind und den Patentanwaltsberuf dort befugt ausüben; 

 4. mit Gesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der EU oder einem 
Vertragsstaat des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
niedergelassen sind und eine andere berufliche Tätigkeit dort befugt 
ausüben. 

 (2) Die Firma oder die Bezeichnung einer Patentanwalts-Gesellschaft hat im 
Fall einer gemeinschaftlichen Berufsausübung gemäß Abs. 1 Z 2 und 4 einen 
Hinweis auf die ausgeübten Berufe zu enthalten. Diese darf auch Namen von 
Gesellschaftern enthalten, die eine andere berufliche Tätigkeit ausüben, oder 
eines solchen Gesellschafters, der auf die Ausübung seines Berufs verzichtet hat 
und im Zeitpunkt der Verzichtleistung Gesellschafter war. 

 (3) Patentanwalts-Gesellschaften mit gemeinschaftlicher Berufsausübung 

 1. unterliegen den jeweiligen inländischen berufsrechtlichen Vorschriften 
entsprechend ihrer berufsrechtlichen Anerkennungen, 

 2. haben Mitglied jener gesetzlichen beruflichen Vertretungen zu sein, der 
sie aufgrund ihrer berufsrechtlichen Anerkennungen anzugehören haben, 
sofern eine solche Vertretung existiert, und 

 3. dürfen keine Mandanten vertreten, deren Interessen durch Ausübung der 
Berufsbefugnis und anderer beruflicher Tätigkeiten der Gesellschaft und 
der Gesellschafter einander widerstreiten. 
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 § 34a. (1) Enthält ein Vorschlag in einer Angelegenheit des § 34 Abs. 1 lit. a 
Vorschriften, die die Aufnahme oder die Ausübung des Berufs des Patentanwalts 
oder die Tätigkeit als Patentanwaltsanwärter beschränken oder dazu bestehende 
Vorschriften ändern, so hat der Vorstand vor einer Beschlussfassung zu prüfen, 
ob die vorgeschlagenen Vorschriften für die Verwirklichung des angestrebten 
Ziels geeignet sind, zugleich nicht über das zur Erreichung dieses Ziels 
erforderliche Maß hinausgehen und durch Ziele des Allgemeininteresses 
gerechtfertigt sind (Verhältnismäßigkeitsprüfung) und dass keine direkte oder 
indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes 
vorliegt. Werden in einem gesonderten Rechtsakt der Europäischen Union 
spezifische Anforderungen an den Patentanwaltsberuf festgelegt und lässt dieser 
Rechtsakt den Mitgliedstaaten keine Wahl der genauen Art und Weise der 
Umsetzung dieser Vorschriften, kann eine Verhältnismäßigkeitsprüfung 
unterbleiben. 

(2) Der Umfang der Verhältnismäßigkeitsprüfung muss im Verhältnis zu der 
Art, dem Inhalt und den Auswirkungen der neuen bzw. geänderten Vorschrift 
stehen, wobei jede dieser vorgeschlagenen Vorschriften so ausführlich zu 
erläutern ist, dass eine Bewertung der Übereinstimmung mit dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit ermöglicht wird. Die Gründe für die Beurteilung dieser 
Vorschriften als gerechtfertigt und verhältnismäßig müssen durch qualitative und, 
soweit möglich und relevant, quantitative Elemente substantiiert werden. Bei der 
Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung sind die Qualitätskriterien der 
Relevanz, der inhaltlichen Konsistenz, der Verständlichkeit, der 
Nachvollziehbarkeit, der Vergleichbarkeit und der Überprüfbarkeit zu beachten. 

 (3) Ein Vorschlag im Sinn des Abs. 1 ist den Kammermitgliedern so 
zeitgerecht zur Kenntnis zu bringen, dass sie eine Stellungnahme dazu binnen 
einer angemessenen, eine Woche nicht unterschreitenden Frist abgeben können. 
Der Vorschlag ist überdies auf der Website der Patentanwaltskammer allgemein 
zugänglich bereitzustellen, wobei auch hier die Möglichkeit zu einer 
Stellungnahme binnen einer Frist von zumindest einer Woche ab der 
Bereitstellung bestehen muss. Anhand der eingelangten Stellungnahmen hat der 
Vorstand gegebenenfalls eine nochmalige Prüfung des Vorschlags gemäß Abs. 1 
vorzunehmen und diesen erforderlichenfalls unter Beachtung der Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und der Diskriminierungsfreiheit zu überarbeiten. 

(4) Nach der Erlassung von Vorschriften gemäß Abs. 1 hat der Vorstand 
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deren Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu 
überwachen sowie Entwicklungen, die nach der Erlassung der betreffenden 
Vorschriften eingetreten sind, Rechnung zu tragen. Im Rahmen dieser 
Überwachung ist rückschauend zu analysieren, zu bewerten und zu prüfen, ob die 
im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung getroffenen Annahmen über 
Zusammenhänge zwischen dem Regelungsziel und den gesetzten Maßnahmen 
zutreffend sind. 

§ 35. (1) Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten 
und drei weiteren Vorstandsmitgliedern. Die Einberufung des Vorstandes erfolgt 
durch den Präsidenten, bei seiner Verhinderung durch den Vizepräsidenten; die 
Beschlußfähigkeit des Vorstandes ist bei Anwesenheit von fünf Mitgliedern 
(Ersatzmitgliedern) gegeben. 

§ 35. (1) Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten 
und drei weiteren Vorstandsmitgliedern. Die Einberufung des Vorstandes erfolgt 
durch den Präsidenten, bei seiner Verhinderung durch den Vizepräsidenten. Der 
Vorstand ist beschlussfähig, wenn an den Beratungen und Abstimmungen fünf 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) teilnehmen. Beratungen und Beschlüsse des 
Vorstands können in persönlicher Anwesenheit der Vorstandsmitglieder sowie 
mittels Videokonferenz erfolgen. Beschlüsse des Vorstands in Angelegenheiten 
des § 35 Abs. 2 lit. a, b, f, g, i, j und n können im Umlaufweg erfolgen, wenn 
keines der Vorstandsmitglieder widerspricht. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

 (5) Enthält ein Vorschlag in einer Angelegenheit des Abs. 2 lit. d 
Vorschriften, die die Aufnahme oder die Ausübung des Berufs des Patentanwalts 
oder die Tätigkeit als Patentanwaltsanwärter beschränken oder dazu bestehende 
Vorschriften ändern, so hat der Vorstand vor einer Beschlussfassung zu prüfen, 
ob die vorgeschlagenen Vorschriften für die Verwirklichung des angestrebten 
Ziels geeignet sind, zugleich nicht über das zur Erreichung dieses Ziels 
erforderliche Maß hinausgehen und durch Ziele des Allgemeininteresses 
gerechtfertigt sind (Verhältnismäßigkeitsprüfung) und dass keine direkte oder 
indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes 
vorliegt. § 34a ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 80a. (1) bis (3) … § 80a. (1) bis (3) … 

 (4) § 25 Abs. 1, §§ 29a, 29d, 34a sowie § 35 Abs. 1 und 5 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2020 treten mit Beginn des auf die 
Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft. 
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